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Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 5 

1 Nachhaltigkeit und Rechnungshöfe 6 

Information 

durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

– Bericht durch Präsidentin des LRH Prof.’in Dr. Brigitte Mandt 

– Bericht durch LMR’in Dr. Bärbel Altes (LRH) 

– Wortbeiträge 
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2 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus 

dem Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-West-
falen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021  
Beitrag 14   Vollzugsdefizit beim Unterhaltsvorschuss 8 

Unterrichtung 

durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 18/1110 

– Wortbeiträge 

3 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus 
dem Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-West-
falen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021  
Beitrag 15   Verfahrenspraxis der Verwendungsnachweisprüfung bei 
der Städtebauförderung überprüfungsbedürftig 10 

Unterrichtung 

durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 18/1111 

– Wortbeiträge 

4 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus 
dem Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-West-
falen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021   
Beitrag 17   Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit: 
Umsetzung widerspricht Planung 13 

Unterrichtung 

durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 18/1112 

– Wortbeiträge 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 3 - APr 18/241 

Ausschuss für Haushaltskontrolle  02.05.2023 
6. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
5 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus 

dem Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-West-
falen über das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021  
Beitrag 20   Einnahmenüberschussrechnung: Risikohinweise unzurei-
chend beachtet 14 

Unterrichtung 

durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 

Vorlage 18/1113 

– Wortbeiträge 

6 Verschiedenes 15 

Der Ausschuss beschließt die Sitzungstermine für 2024 
(s. Anlage 2). 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer begrüßt Herrn Hendrik Steinbrecher als Nachfolger 
für Clemens Recker als neuer Referent der FDP-Fraktion.  
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1 Nachhaltigkeit und Rechnungshöfe  

Information 
durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer teilt mit, der Landesrechnungshof Nordrhein-West-
falen habe um Aufnahme des Tagesordnungspunkts gebeten, um den Ausschuss über 
das Thema „Nachhaltigkeit und Rechnungshöfe“ zu informieren. Mit diesen allgemei-
nen Hinweisen solle die Einordnung des Themas in der externen Finanzkontrolle er-
leichtert werden.  

Präsidentin des LRH Prof.’in Dr. Brigitte Mandt leitet ein: 

Vielen Dank, dass Sie uns heute Gelegenheit zum Vortrag geben, nicht ganz, ohne dass 
vorher mit Ihnen abgestimmt zu haben. Wir nutzen gerne die Gelegenheit, Ihnen das 
eine oder andere Stichwort im Bereich „Nachhaltigkeit und Rechnungshöfe“ mitzu-
geben.  

Wir Präsidenten der Rechnungshöfe der Länder und des Bundes haben bereits im 
Oktober 2018 eine Erklärung verabschiedet, dass das Thema der Nachhaltigkeit 
auch ein Thema für die externe Finanzkontrolle ist. Frau Dr. Altes hat sich sehr 
frühzeitig auch außerhalb ihrer Tätigkeit als Mitglied mit dieser Thematik beschäf-
tigt. Sie hat sich dazu bereit erklärt, uns etwas in diese Welt einzuführen. Sie hat 
Folien vorbereitet. Ungefähr eine halbe Stunde bitten wir um Aufmerksamkeit. Es 
geht nicht um konkrete Prüfungen aus unserem Haus. Das war ja der Anlass. Wir 
hatten zwei verschiedene Prüfungen vorgestellt, wo Nachhaltigkeitsthemen ent-
sprechend behandelt wurden. Vielmehr ist es etwas allgemein gehalten. 

LMR’in Dr. Bärbel Altes (LRH) gibt mittels einer PowerPoint-Präsentation (s. Anlage 1) 
einen Überblick über das Thema „Nachhaltigkeit und Rechnungshöfe“. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer bedankt sich bei Frau Dr. Altes für ihren Vortrag. Er 
habe in die Runde geschaut und festgestellt, dass niemand der hier anwesenden Kol-
leginnen und Kollegen bereits in der letzten Legislaturperiode im Ausschuss für Haus-
haltskontrolle gewesen sei. Frau Dr. Altes habe die verschiedenen Landesrechnungs-
höfe und den Bundesrechnungshof angesprochen. Nicht in allen Bundesländern gebe 
es Haushaltskontrollausschüsse. Die Zuständigkeiten seien sehr unterschiedlich, so-
dass es nicht zu einer Abstimmung der 16 Bundesländer und dann auch nicht mit dem 
Bund habe kommen können. Von daher sei der Vortrag hochinteressant gewesen. 

Dr. Gregor Kaiser (GRÜNE) bedankt sich für den interessanten Einblick in die Arbeit, 
die der Landesrechnungshof vollbringe. Er sei nicht nur der Sprecher seiner Fraktion 
für Haushaltskontrolle, sondern auch für Nachhaltigkeitspolitik. Deswegen begrüße er 
es sehr, dass der Landesrechnungshof sich mit Nachhaltigkeit befasse. In der Vergan-
genheit seien bereits die Bereiche Bau und Kultur unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
behandelt worden. Ihn interessiere, in welchen Bereichen dies zukünftig noch der Fall 
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sein werde. Die nachhaltige Landesverwaltung sei er schon seit vielen Jahren Ziel der 
Landespolitik. Von daher müssten die Häuser diese Punkte umsetzen. 

LMR’in Dr. Bärbel Altes (LRH) antwortet, sie sei für das Wirtschaftsministerium zustän-
dig. Dort gebe es eine ganze Reihe von Förderprogrammen, in denen einzelne Aspekte 
der Nachhaltigkeit bzw. auch schwerpunktmäßig aufgegriffen würden. Die Frage, was 
in den anderen Ressorts vorgesehen sei, könne sie leider nicht beantworten.  

Dr. Gregor Kaiser (GRÜNE) sagt, seine Frage sei in die Richtung gegangen, ob be-
reits seitens des Landesrechnungshofs Prüfverfahren auch im Hinblick auf Nachhal-
tigkeitsfragen liefen und – wenn ja – in welchen Häuser. 

Präsidentin des LRH Prof.’in Dr. Brigitte Mandt führt aus, da sei man an dem neu-
ralgischen Punkt. Frau Dr. Altes könne nur Fragen ihr Prüfungsgebiet betreffend be-
antworten. Es sei keine Strategie aufgelegt worden, dass sich jedes der 15 Mitglieder 
das jeweilige Ressort vornehme. Es gebe keine klare Ausrichtung. Es sei eine in rich-
terlicher Unabhängigkeit zu entscheidende Fragestellung, ob man das Thema auf die 
Agenda nehmen wolle oder nicht.  

Ein Blick in den Jahresbericht des letzten Jahres zeige, dass es zwei Prüfungen ge-
geben habe, bei denen Nachhaltigkeit eine Rolle gespielt habe. Sie sei zuversichtlich, 
dass man hier und dort, gerade im Baubereich, immer wieder mit dem Thema „Nach-
haltigkeit“ konfrontiert werde. Man habe keinen Tunnelblick. Als Frau Dr. Altes ihre 
Arbeit im Landesrechnungshof aufgenommen habe, habe sie die Mitglieder für dieses 
Thema sensibilisiert. Man habe also damit sehr früh angefangen. In der Arbeitsplanung 
werde man dieses Thema nicht aus dem Blick verlieren, aber es gebe keine Strategie 
im klassischen Sinne.  
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2 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus dem 

Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über 
das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021  
Beitrag 14  Vollzugsdefizit beim Unterhaltsvorschuss 

Unterrichtung 
durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 
Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/1110 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer teilt mit, dieser Prüfbericht werde heute erstmals 
aufgerufen.  

Der Landesrechnungshof habe hierzu mit Vorlage 18/1110 einen aktualisierten Sach-
stands übermittelt.  

Dirk Wedel (FDP) führt aus, es falle auf, dass bei der Prüfung insbesondere Rechts-
verstöße festgestellt worden seien und keine Verstöße zum Beispiel gegen irgendwel-
che Zweckmäßigkeitserwägungen. Trotzdem werde die Frage aufgeworfen, ob man 
nicht statt einer Rechtsaufsicht eine Fachaufsicht in dem Bereich brauche. Ihn interes-
siere, ob festgestellt worden sei, dass es Prüfungen durch die Kommunalaufsicht ge-
geben habe, also ob die Kommunalaufsicht in den Fällen tätig geworden sei und – 
wenn ja – wie und in welcher Häufigkeit. Mit Blick auf die Kommunalaufsicht bestehe 
ja die Besonderheit, dass es auch nach Opportunität gehe.  

LMR’in Dr. Friederike Engler (LRH) lässt wissen, die Kommunalaufsicht sei kein Prü-
fungsgegenstand gewesen. Ihr als Mitglied des Landesrechnungshofs lägen auch 
keine Erkenntnisse über eine durchgeführte Prüfung in dem Bereich vor. 

Dem Ministerium, so MDgt’in Dagmar Friedrich (MKJFGFI), lägen keine Informatio-
nen darüber vor, dass Verfahren durch die Kommunalaufsicht durchgeführt worden 
seien. 

Dr. Gregor Kaiser (GRÜNE) verweist auf den Bericht, wonach vom Ministerium einige 
Maßnahmen ergriffen worden seien, um der Kritik entgegenzuwirken und den Prozess 
zu verbessern, und fragt nach Einschätzungen, ob die ergriffenen Maßnahmen Erfolge 
gezeigt hätten und ob sich das in irgendeiner Weise monetär abschätzen lasse. 

LMR‘in Dr. Friederike Engler (LRH) antwortet, das Ministerium habe den Landes-
rechnungshof im kontradiktatorischen Verfahren darüber informiert, dass umfangrei-
che Schreiben an alle Unterhaltsvorschussstellen mit vielfachen Hinweisen und Erläu-
terungen versandt worden seien. Dies sei natürlich im Nachgang zur Prüfung und zu 
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den Feststellungen des Landesrechnungshofs geschehen, weshalb sie zu dem Erfolg 
dieser Maßnahme keine Auskunft geben könne.  

Ob bereits Maßnahmen im Hause ergriffen worden seien, die den Erfolg der Maß-
nahme kontrollierten, könne nicht Gegenstand der Prüfung des Landesrechnungshofs 
gewesen sein.  

MDgt’in Dagmar Friedrich (MKJFGFI) gibt zur Antwort, das Ministerium habe alle 
Kommunen angeschrieben, die konkret in der stichprobenhaften Prüfung gewesen 
seien, und diese aufgefordert, über getroffene Maßnahmen zu unterrichten. Dies hät-
ten auch alle Kommunen gemacht. Insofern lägen schriftliche Rückmeldungen vor.  

Über monetäre Auswirkungen könne sie derzeit nichts sagen. 

Im Mai würden weitere Maßnahmen ergriffen. Bei allen Kommunen werde über ein 
bestimmtes Tool eine Abfrage erfolgen, welche Maßnahmen zur Qualitätsverbesse-
rung ergriffen würden. Darüber hinaus gehe man mit den Unterhaltsvorschussstellen 
aller Regierungsbezirke in einen konkreten Austausch, um daraus Erkenntnisse zu 
ziehen. 

Dirk Wedel (FDP) verweist auf die Sachstandsaktualisierung, wonach das Ministerium 
zur Wahrnehmung der Rechtsaufsicht Gespräche mit dem für Kommunales zuständi-
gen Ministerium führen wolle. Er frage, ob es solche Gespräche gegeben habe und – 
wenn ja – mit welchem Ergebnis. 

Es hätten Gespräche stattgefunden, antwortet, MDgt’in Dagmar Friedrich (MKJFGFI), 
zum einen zusammen mit dem MHKBD und den KSV, was getan werden könne. Unter 
anderem resultierten daraus die Maßnahmen, die sie eben genannt habe. Daneben 
habe man sich nur mit dem MHKBD zur Rechtsaufsicht ausgetauscht. Die Rechtsauf-
sicht sei das geeignete Instrument, um gegen Rechtsverstöße aktiv zu werden. In Ab-
grenzung dazu gebe es die Fachaufsicht, die die Zweckmäßigkeit umfasse. Das 
MHKBD habe in den Gesprächen deutlich gemacht, dass sie für die Rechtsaufsicht 
zuständig sei und dieser bei entsprechenden gravierenden Verstößen auch nach-
komme. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer weist darauf hin, dass die abschließende Beratung 
auf der Grundlage eines Beschlussvorschlags am 23. Mai 2023 erfolge. 
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3 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus dem 

Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über 
das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021  
Beitrag 15  Verfahrenspraxis der Verwendungsnachweisprüfung bei der 
Städtebauförderung überprüfungsbedürftig 

Unterrichtung 
durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 
Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/1111 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer leitet ein, auch dieser Beitrag stehe heute erstmals 
auf der Tagesordnung.  

Der Landesrechnungshof habe hierzu mit Vorlage 18/1111 einen aktualisierten Sach-
standsvermerk übermittelt. 

Simon Rock (GRÜNE) hält es für wichtig und angezeigt, an der Stelle einmal deutlich 
zu machen, dass es einen gewissen Zielkonflikt gebe. Auf der einen Seite sei jede 
nicht zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln ärgerlich und aus Sicht des 
Fördermittelgebers zu rügen. Auf der anderen Seite gebe es das gemeinsame Ziel, 
Förderprogramme möglichst unbürokratisch zu machen und zu vereinfachen, und 
zwar sowohl aus Sicht des Zuwendungsempfängers als auch aus Sicht der Fördermit-
telgeber. Der Stellungnahme des Landesrechnungshofs habe er entnommen, dass es 
eine grundsätzliche Kritik an einem risikoorientierten einfachen Verwendungsnach-
weis gebe. Er bitte darum, in der Diskussion und Bewertung nicht nur die nicht zweck-
entsprechende Verwendung der Steuermittel zu berücksichtigen, sondern auch zu be-
denken, welche Steuermittelverschwendung es aufgrund eines bürokratischen Wusts 
gebe, den sowohl die Kommunen als auch die Fördermittelgeber zu berücksichtigen 
hätten. 

LMR Burkhardt Dinglinger (LRH) stimmt dem zu, dass es zwei Seiten einer Medaille 
gebe. Selbstverständlich sei man gehalten, die zweckentsprechende Verwendung der 
Mittel nachzuhalten. Da gebe es sicherlich Dinge, für die das Geld auch nach den 
Förderrichtlinien nicht ausgegeben werden sollte. Hier gebe es keinen Zweifel, dass 
auch die Kommunen sagten, das Geld müsse zurück, es sei bei den Kommunen falsch 
gebucht worden. Manchmal seien es ganz einfache Dinge.  

Was die Vereinfachungen als solche angehe, sei man im Gespräch mit dem Ministe-
rium zur Vereinfachung in der Städtebauförderung. Das Ministerium sei hier auf den 
Landesrechnungshof zugekommen, man sei in einen konstruktiven Dialog gegangen 
und werde das weiter verfolgen.  
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Man sehe dort also zwei Seiten und arbeite an allen Seiten mit. An dieser Stelle müsse 
er aber sagen, dass der Landesrechnungshof nicht eine 100%ige Belegprüfung for-
dere, sondern man rede von einer risikoorientierten Verwendungsnachweisprüfung, 
die veranlassungsgebunden stattfinden solle und bei der man sich einzelne Belege 
ganz bewusst anschaue. Eine flächendeckende Überprüfung sei nicht das Ziel. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer wirft ein, dies sollte auch der Ausschuss unterstrei-
chen. 

Dirk Wedel (FDP) fragt nach finanziellen Auswirkungen und danach, ob es bereits 
Rückforderungen von Mitteln gegeben habe. 

Das Ministerium habe auf einen besonderen Vertrauensschutz für Kommunen abge-
stellt. Ihn interessiere, was davon rechtlich zu halten sei und, wenn dies zulässig sei, 
welche Voraussetzungen bestünden und für wie lange ein besonderer Vertrauens-
schutz gelte.  

LMR Burkhardt Dinglinger (LRH) legt dar, dem aktualisierten Sachstandsvermerk 
könne entnommen werden, welche zeitlichen Horizonte sich inzwischen abgezeichne-
ten. Sowohl der Zuwendungsempfänger als auch die Bezirksregierung hätten im Mo-
ment noch damit zu kämpfen, das alles abzuwickeln. Man sei also noch nicht so weit, 
konkrete Zahlen nennen zu können. 

Was den Vertrauensschutz angehe, sei die erste Antwort des Ministeriums in eine 
Richtung gegangen, die ihm persönlich und das Kollegium nicht Gefallen hätten. Des-
wegen habe man darauf gedrungen, dass sich Vertrauensschutz nur dann ergeben 
könne, wenn eine qualitätsgesicherte Abwicklung laufe. Auch da müssten also die 
Kommunen versuchen, mit höchster Qualität die Verwendungsnachweise zu erstellen 
und die Abrechnungen zu machen, damit dort nicht Positionen hineinkämen, die dort 
offensichtlich nicht hineingehörten. Hier sei man aber mittlerweile auf einem guten 
Weg. Das Ministerium habe aktuell dem Landesrechnungshof per E-Mail mitgeteilt, 
dass das Ministerium in der nächsten Klausurtagung mit den Bezirksregierungen da-
rauf drängen werde, bei den Kommunen, die ja nur einen einfachen Verwendungs-
nachweis beibringen müssten, also keine Belege und dergleichen, etwas tiefer hinzu-
schauen, aber nicht zu 100 %, um das noch mal deutlich zu machen. 

MR Michael Bernhart (MHKBD) bestätigt, dass man im regen Austausch mit dem 
Landesrechnungshof sei. Die Prüfmitteilung zu dem Verfahren in Bielefeld habe man 
zum Anlass genommen, auf der letzten Klausursitzung mit den Bezirksregierungen, 
die im letzten Jahr online stattgefunden habe, hinsichtlich einer risikoorientierten Ver-
wendungsnachweisprüfung zu gehen. Es gebe Anhaltspunkte, die der Landesrech-
nungshof dem Ministerium übersandt habe, wann Anzeichen dafür vorliegen könnten, 
dass man verstärkt in eine vertiefte Prüfung einsteigen könne. Das könne zum Beispiel 
sein aufgrund der Förderhöhe, aber auch dann, wenn es in der Vergangenheit schon 
mal mit dem Fördermittelnehmer etwas gegeben habe, was zu einer Rückforderung 
geführt habe. Am Donnerstag und Freitag finde eine Klausursitzung mit den Bezirks-
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regierungen statt. Da wolle man noch einmal die Kolleginnen und Kollegen der Be-
zirksregierungen dahingehend sensibilisieren, dass bei einer Verwendungsnachweis-
prüfung, wenn Anhaltspunkte für eine risikoorientierte Bewertung vorlägen, dem nach-
zugehen sei. 

Im Übrigen weise er darauf hin, dass man in einem sehr intensiven Austausch mit 
Herrn Dinglinger sei. Derzeit werde die Novellierung der Förderrichtlinien zur Städte-
bauförderung vorbereitet. Da würden auch in Bezug auf Zielerreichungssysteme Ziele 
quantitativ und qualitativ überprüfbar sein. 

Präsidentin des LRH Prof.’in Dr. Brigitte Mandt betont, die Idee der Risikoorientie-
rung sei aus den zahlreichen Feststellungen im Rahmen der Einzelprüfungen entstan-
den. Herr Dinglinger habe diese zusammengetragen, um auf einer anderen Ebene mit 
dem Ministerium für die Zukunft risikoorientierte Felder entwickeln zu können. 

Insgesamt sei man acht verschiedene Felder angegangen. Man sei also nicht ganz 
weg davon, dass man einen gewissen Grundvertrauensgrundsatz zwischen dem Land 
und den Kommunen habe. Wenn man aber feststelle, dass das nicht funktioniere, dann 
müsse man natürlich reagieren. 

Insofern sei man dort nicht im Kleinteiligen hinterher gewesen, sondern das Anliegen 
sei, das auf einer etwas anderen Ebene strategisch anzugehen. Sie begrüße, dass 
das jetzt gemeinsam zwischen dem geprüften Ressort und Herrn Dinglinger sehr gut 
funktioniere. 

Wenn er die Ausführungen des Landesrechnungshofs zum Beitrag 15, merkt Simon 
Rock (GRÜNE) an, an einer Stelle fehlinterpretiert habe, und zwar in dem Sinne, wie 
es die Präsidentin gerade ausgeführt habe, dann würde er sagen, umso besser. Wenn 
mit einer risikoorientierten Prüfung gemeint sei, man ziehe eine Stichprobe insbeson-
dere bei den Zuwendungsempfängern, mit denen man schon in der Vergangenheit 
einschlägige Erfahrungen gemacht habe, dann halte er das für sinnvoll und pragma-
tisch. Wenn damit gemeint wäre, man schaue jetzt überall noch mal hin, dann wäre 
das schlecht, aber wenn das im Sinne einer Stichprobe sei, um das Ganze händelbar 
zu halten und einen gewissen Verfolgungsdruck aufrecht zu erhalten, dann sei das 
pragmatisch und gut. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer weist darauf hin, dass die abschließende Beratung 
auf der Grundlage eines Beschlussvorschlags am 23. Mai 2023 stattfinde. 

 

 
  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 18/241 

Ausschuss für Haushaltskontrolle  02.05.2023 
6. Sitzung (öffentlich) rt 
 
 
4 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus dem 

Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über 
das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021  
Beitrag 17  Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit: Um-
setzung widerspricht Planung 

Unterrichtung 
durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 
Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/1112 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer teilt mit, auch dieser Beitrag stehe heute erstmals 
auf der Tagesordnung.  

Der Landesrechnungshof habe hierzu mit Vorlage 18/1112 einen aktualisierten Sach-
stands übermittelt. 

Dirk Wedel (FDP) möchte mit Hinweis darauf, dass die letzte Meldung des Ministeri-
ums von Dezember 2022 stamme, wissen, ob sich etwas Neues ergeben habe. 

ORR Tim Obermeier (MAGS) antwortet, es gebe eine weitere Meldung an den Lan-
desrechnungshof aus dem März 2023, in der festgestellt worden sei, dass die Einzel-
fallprüfung im Jobcenter Mülheim durch eine Rückzahlung der Mittel abgeschlossen 
worden sei. Die Einzelfallprüfung im Jobcenter Gelsenkirchen sei noch anhängig. Dort 
würden noch Unterlagen geprüft. Das ziehe sich noch ein bisschen. Die Bezirksregie-
rung habe zugesagt, die Verwendungsnachweise bei Weiterleitung zu prüfen und jetzt 
verstärkt in die Prüfung einzusteigen, und hierfür einen Zeithorizont genannt, dass sie 
die Prüfung bis Ende des Jahres abgeschlossen haben wolle. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer weist darauf hin, dass die abschließende Beratung 
auf der Grundlage eines Beschlussvorschlags am 23. Mai 2023 erfolge. 
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5 Teil B Prüfungsergebnisse aus dem Bereich der Landesregierung aus dem 

Jahresbericht 2022 des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen über 
das Ergebnis der Prüfungen im Geschäftsjahr 2021  
Beitrag 20  Einnahmenüberschussrechnung: Risikohinweise unzureichend 
beachtet 

Unterrichtung 
durch den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen 
Drucksache 18/839 

Bericht 
des Landesrechnungshofs Nordrhein-Westfalen 
Vorlage 18/1113 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer leitet ein, auch dieser Beitrag werde heute zum ers-
ten Mal behandelt.  

Der Landesrechnungshof habe mit Vorlage 18/1113 darüber informiert, dass sich seit 
Veröffentlichung des Jahresbericht 2022 kein neuer Sachstand ergeben habe. Gleich-
wohl rege er an, dass man sich an dem Arbeitsrhythmus halte und die abschließende 
Beratung zu diesem Beitrag für die nächste Sitzung vorsehe. – Der Ausschuss ist da-
mit einverstanden. 

Die abschließende Beratung, so der Vorsitzende, auf der Grundlage eines Beschluss-
vorschlages erfolge am 23. Mai 2023. 
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6 Verschiedenes 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer teilt mit, den Fraktionen sei mit E-Mail vom 9. März 
2023 sein Vorschlag für einen Sitzungsplan für das kommende Jahr übermittelt wor-
den. Es sei darum gebeten worden, den Entwurf fraktionsintern zu prüfen und ihm über 
das Ausschusssekretariat eine Rückmeldung zukommen zu lassen. Der Vorschlag 
liege als Tischvorlage (s. Anlage 2) vor. 

Aus der Fraktionen sei kein Änderungswunsch übermittelt worden, sodass man die 
Termine für 2024 wie vorgeschlagen beschließen könne. 

Der Ausschuss beschließt die Sitzungstermine für 2024 
(s. Anlage 2). 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer erinnert an die Übersendung von Beschlussvor-
schlägen zu den Beiträgen 14, 15, 17 und 20 bis zum 17. Mai 2023, 10:00 Uhr, sowie 
daran, dass in der Vorwoche der nächsten Sitzung der Donnerstag ein Feiertag sei, 
wodurch für die Bearbeitung der erbetenen Beschlussvorschläge der Fraktionen nur 
ein sehr enger zeitlicher Rahmen zur Verfügung stehe. 

gez. Rainer Schmeltzer 
Vorsitzender 

2 Anlagen 
15.05.2023/16.05.2023 





Nachhal tigkeit und Rechnungshöfe 
Dr. Bärbel Altes 
Leiterin Prüfungsgebiet III C, 
Wirtschaft und Beteiligungen, 
LRH NRW 

Landtag NRW, Ausschuss für Haushaltskontrolle, 02.05.2023 
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Politischer Rahmen, NRW (Auswahl) 

• NRW-Nachhaltigkeitsstrategie: 
- Umsetzungsberichte; 
— NRW-Nachhaltigkeitsbeirat; 

Nachhaltige Verwaltung in NRW — Innovativ umsetzen, 
Vortragsreihen des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
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• Einschlägige Erklärungen der Wirtschaftsministerin, z. B. 
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— zur Energy4Climate GmbH. 
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Nachhaltigkeitsbezogene Prüfungen 

• Besonderhei 
Noch immer l 
eher soft low 
Freiwilligkeit, 
kein klassisch 
steter Prozess 
„Fortschrittst 
nur in Teilber 
operationalis 
nicht immer ( 
darstellbar, 
hohe Komple 
bislang kaum 
eher Beraten 

ten 
gibt es relativ wenig normative Verankerungen; 
, also wenig „harte Anknüpfungspunkte" -> 

er Soll-Ist-Abgleich, 
3 (nachhaltige Entwicklung -> 
)erichte"), 
eichen durch Indikatoren / Kennzahlen leicht 
ierbar, 
)ffenkundig resp. kurzfristig monetär 

xität (zeitlich, räumlich, Wechselwirkungen), 
Erfahrungen („Neuland") 
und Begleiten als Monita und Petita. 
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Nachhaltigkeitsbezogene Prüfungen 

• Erste Erfahrt 
— Erstaunen, 

— Unkenntnis 

— Skepsis 'Jet' 

— schwieriger 
tatsächliche 

— niedriges A 

— Emotionali5 

ingen 

, Unsicherheiten 

r. der Zuständigk 

Umgang mit ver 
?.n Zielkonflikten, 

mbitionsniveau, 

jerung. 

, 
eit, 

meintlichen oder 
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Nachhaltigk 

• Herausforde 
Sensibilisier' 

— Information 

— Kompetenza 

— Fakten und 
Meinungen, 

Perspektiver 
Effizienzbetr 
grundlegend 
„Wachstum' 

Gesetzliche' 

,eitsbezo 

rungen /A 

und Austaus

ufbau, 
Bewertungen 

gen( 

nsät2 

ch

, nicht 

e 

SL 

Prüfungen 

bjektive politische 

.weiterung/-vvechs€ I: Weg von reiner 
achtung, vielleicht hin zu einem 
I neuen Verständnis von „Werttreibern" und 

unter Einbeziehung aller Stakeholder? 

Verankerungen. 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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Ausschuss für Haushaltskontrolle 
Entwurf eines Terminplans für 2024 

Terminplan 2024 
- 1. Jahreshälfte - 

Januar 

Februar 

März 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

Mo Di Mi 

1 2 3 

8 9 10 

15 16 17 

22 

29 

5 

12 

19 

26 

4 

11 

18 

23 24 

30 31 

6 7 

13 14 

20 21 

27 28 

5 6 

12 13 

19 20 

(25 26 27 

1 2 3 

8 9 10 

15 16 17 

22 23 24 

29 30 1 

6 7 8 

13 14 15 

20 (21) 22 

27 28 29 

3 4 

10 

5 

11 12 

17 18 19 

24 25 26 

1 A 3 

Do Fr Sa So 

4 5) 6 7 Weihnachtsferien bis 05.01 
sitzungsfrei 

11 12 13 14 Sitzungswoche 

18 19 20 21 Sitzungswoche 

25 26 27 28 Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

1 2 3 4 Sitzungswoche 

8 9 10 11 Sitzungsfrei/Karnevalspause 

15 16 17 18 Sitzungsfrei/Karnevalspause 

22 23 24 25 Sitzungswoche 

29 1 2 3 Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

7 8 9 10 Sitzungswoche 

14 15 16 17 Sitzungswoche 

21 22 23 24 Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

28 29 30 31 Osterferien 25.03. - 05.04. 
sitzungsfrei 

4 5) 6 7 sitzungsfrei 

11 12 13 14 Sitzungswoche 
mögliche Reisewoche 

18 19 20 21 Sitzungswoche 

25 26 27 28 Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

2 

9 

3 

10 

4 

11 

5 

12 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 
mit Feiertag 

16 17 18 19 Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

23 24 25 26 Pfingstferien 21.05. 
sitzungsfrei 

30 31 1 2 Sitzungswoche 
mögl. Reisewoche m. Feiertag 

6 7 8 9 Sitzungswoche 

13 14 15 16 Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

20 21 22 23 Sitzungswoche 

27 28 29 30 Sitzungswoche 

4 5 6 7 Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 
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Ausschuss für Haushaltskontrolle 
Entwurf eines Terminplans für 2024 

Terminplan 2024 
- 2. Jahreshälfte - 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

Januar 

Mo Di Mi Do Fr Sa So 

(8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20) 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

(14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26) 27 

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 10 

11 112 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 

2 3 !W4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 

sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

Sitzungswoche 
mögliche Reisewoche 

Sitzungswoche 

Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 
mit Feiertag 

Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

Herbstferien 14.10.-26.10. 
sitzungsfrei 

sitzungsfrei 

Sitzungswoche 
mit Feiertag 

Sitzungswoche 
mit Jugendlandtag 

Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Plenar- u. AHK-Sitzungswoche 

Sitzungswoche 

Plenarwoche 

Weihnachtsferien 23.12.-06.01. 
sitzunesfrei 

sitzungsfrei 
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